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Im revidierten Energiegesetz von November 2016 wird ein Energierichtplan in Aussicht gestellt. Leider wird aber 
nicht festgehalten, bis wann dieser Richtplan vorliegen soll. 

Dieses Planungsinstrument zur Neuausrichtung der Energieversorgung ist dringend und notwendig, wenn das 
Hauptziel der kantonalen Energiepolitik, nämlich die Senkung der CO2-Emmissionen bis 2050, erreicht werden 
soll. Der Richtplan Energie dient nicht nur den Verwaltungseinheiten sondern auch den 
Liegenschaftsbesitzerlnnen als Wegweiser bei der Planung ihrer Wärme- und Stromversorgung. 

Die betroffenen Liegenschaftseigentümerlnnen einerseits, die beim Bau, der Erneuerung oder Sanierung ihrer 
Liegenschaften von fossilen Heizträger (Öl, Erdgas) auf erneuerbare Energien umstellen wollen oder müssen, 
sind auf eine transparente und öffentlich zugängliche Information über die zur Verfügung stehenden alternativen 
Heiz- und Wärmetechniken, insbesondere Versorgungsnetze, angewiesen. 

Die kantonalen Behörden andererseits, müssen sich bei der Planung der neugestalteten Energieversorgung auf 
klare Vorgaben und Richtwerte abstützen können. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den Regierungsrat anfragen, bis wann ein erster Entwurf des 
Energierichtplans zur Vernehmlassung vorliegt. 

Dominique König-Lüdin 

 

 

 


